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Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN   

(Sustainable Development Goals, SDGs) 

 

Quelle: https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltigkeit/17-

nachhaltigkeitsziele-sdgs  

 

SDG 1: Keine Armut 

Dieses Ziel fordert die drastische Reduktion von Armut. Unter Armut versteht die 2030-Agenda 

einen Zustand, in dem die Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden können und der Zugang 

zu den materiellen und immateriellen Grundlagen eines menschenwürdigen Lebens stark 

eingeschränkt ist. Damit ist SDG 1 unabdingbare Voraussetzung für die Erreichung aller 

Nachhaltigkeitsziele und entsprechend für die Umsetzung der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie. Unterziele von SDG 1 sind unter anderem die Unterstützung 

insbesondere armer und schwacher Menschen bei der Anpassung an den Klimawandel sowie 

der gleichberechtigte Zugang aller Menschen zu wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen. 

SDG 2: Kein Hunger 

SDG 2 strebt an, den Hunger auf der Welt zu beenden und für alle Menschen den ganzjährigen 

Zugang zu nährstoffreichen und sicheren Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Der Zugang der 

Erzeuger zu produktiven Ressourcen soll garantiert werden. Angesichts der weiteren 

Bevölkerungszunahme sollen Produktivität und Ertrag durch landwirtschaftliche Methoden, die 

gegenüber Störungen widerstandsfähiger sind, gesteigert werden. 

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen 

SDG 3 konkretisiert das Ziel des Erhalts und der Wiederherstellung der menschlichen 

Gesundheit und der Vermeidung vorzeitiger Todesfälle. Als wichtige Unterziele strebt dieses 

SDG insbesondere die erhebliche Reduktion von Todesfällen und Erkrankungen durch 

gefährliche Chemikalien sowie durch Verschmutzungen von Luft, Wasser und Boden an. 

SDG 4: Hochwertige Bildung 

Dieses SDG fordert den gleichberechtigten Zugang aller Menschen zu erschwinglicher und 

qualitativ hochwertiger fachlicher, beruflicher sowie Hochschulbildung. 

SDG 5: Geschlechtergerechtigkeit 

Das Nachhaltigkeitsziel der Geschlechtergleichstellung will alle Formen der Diskriminierung 

und Gewalt gegen Frauen und Mädchen beenden. Der Zugang zu wirtschaftlichen und 

natürlichen Ressourcen soll unabhängig von Geschlecht gewährleistet sein. Dabei wird auch 

die gleichberechtigte Teilhabe und Chancengleichheit von Frauen bei der Übernahme von 
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Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung in allen gesellschaftlichen 

Bereichen gefordert. 

SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen 

Das sechste Nachhaltigkeitsziel der 2030-Agenda ist die erste internationale Zielsetzung, die 

sowohl den Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung als auch den Gewässerschutz. 

berücksichtigt. Dazu gehören, die langfristige Wasserverfügbarkeit, die effiziente 

Wassernutzung und die Förderung eines Wasserressourcenmanagements. SDG 6 verknüpft 

damit entwicklungspolitische Aspekte mit umweltrelevanten Herausforderungen. 

SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie 

Mit der Umsetzung des siebten SDGs soll bis zum Jahr 2030 für alle Menschen der Zugang 

zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie erreicht werden. Zudem 

soll der Anteil von erneuerbaren Energien im weltweiten Energiemix deutlich erhöht und die 

Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppelt werden. Insbesondere die Länder des 

globalen Südens sollen dabei unterstützt werden, ihre Energieinfrastruktur auszubauen und 

Energietechnologien weiterzuentwickeln. 

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 

SDG 8 umfasst die wirtschaftliche Dimension von nachhaltiger Entwicklung, es geht um die 

Ausgestaltung einer zukunftsfähigen Ökonomie als Garant für gesellschaftlichen Wohlstand, 

an dem alle Menschen teilhaben. Mittels technologischer Modernisierung und Innovationen 

soll bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion schrittweise 

verbessert werden. Dies ermöglicht die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und 

Umweltverbrauch. Im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige 

Konsum- und Produktionsmuster sind die Länder des globalen Nordens aufgefordert, ihrer 

internationalen Verantwortung nachzukommen. In diesem Zusammenhang sollen auch 

Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus umgesetzt werden, der lokale 

Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Kultur fördert. 

SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur 

Dieses Nachhaltigkeitsziel fordert nachhaltige und widerstandsfähige Infrastrukturen. 

Außerdem adressiert es Industrien, die umweltverträgliche Prozesse etablieren, Ressourcen 

effizient und in Kreisläufen verwenden und saubere Technologien nutzen bzw. selbst 

entwickeln. SDG 9 fordert dafür eine entsprechende Verbesserung der wissenschaftlichen 

Forschung und die Förderung von Innovationen. 

SDG 10: Weniger Ungleichheiten 

Mit SDG 10 soll die Teilhabe an Wohlstand und die Verteilung von Einkommen gerechter 

gestaltet werden. Alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Ethnizität, 
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Herkunft, Religion oder sonstigen Unterschieden sollen gleiche Chancen haben, zur 

Selbstbestimmung befähigt und ihre soziale und politische Inklusion gefördert werden. 

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden 

Mit der Umsetzung dieses Ziels soll eine nachhaltigere Ausgestaltung der Stadtentwicklung, 

der Siedlungsplanung und der Verkehrssysteme erreicht werden. Auch die von Städten 

ausgehende Umweltbelastung soll gesenkt und der Zugang zu Grünflächen, öffentlichen 

Räumen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle gesichert werden. Deshalb gilt es, die 

Anzahl der Städte mit integrierten Programmen zur Förderung der Ressourceneffizienz, zur 

Abschwächung des Klimawandels und zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Katastrophen zu erhöhen. Auch die Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen 

Räumen sollen gefördert werden. Eine integrierte nationale und regionale 

Entwicklungsplanung kann dabei positive wirtschaftliche, soziale und ökologische 

Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten unterstützen. 

SDG 12: Nachhaltig Produzieren und Konsumieren 

SDG 12 zielt auf die notwendige Veränderung unserer Lebensstile und Wirtschaftsweise ab. 

Konsumieren und Produzieren muss innerhalb der planetaren ökologischen Grenzen 

stattfinden. Um dies zu erreichen, sind Konsum- und Produktionsaktivitäten weitgehend vom 

Ressourcenverbrauch sowie von der Emission von Treibhausgasen zu entkoppeln. SDG 12 

bezieht sich sowohl auf den individuellen Konsum als auch auf die Umgestaltung der 

Wertschöpfungsmuster, die unserer Produktion zugrunde liegen. Kreislaufwirtschaft und 

nachhaltige Lieferketten sind dabei ebenso angesprochen wie die Vermeidung 

beziehungsweise die verantwortungsvolle Entsorgung von Abfällen. Die 

Nahrungsmittelverschwendung soll bis 2030 halbiert werden. 

SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz 

Das SDG 13 umfasst sowohl den Klimaschutz als auch spezifische Ziele zur Anpassung an 

die Folgen des Klimawandels. Neben der Minderung von Treibhausgas-Emissionen schließt 

dies Aufklärung, Sensibilisierung und den Aufbau von Kapazitäten für die 

Klimafolgenanpassung ein. Gleichzeitig sollen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 

Klimaanpassung in sämtliche Strategien und Planungen der nationalen Politik einbezogen 

werden. Darüber hinaus fordert das Ziel die Bundesregierung zur Verdopplung der 

internationalen Klimafinanzierungsmittel gegenüber 2014 bis zum Jahr 2020 auf. 

Insbesondere die Länder des globalen Südens sollen hierbei unterstützt werden. 

SDG 14: Leben unter Wasser 

Dieses Nachhaltigkeitsziel fordert die Verschmutzung der Ozeane und Meere, insbesondere 

was Nährstoffe und Müll angeht, erheblich zu verringern. Darin inbegriffen sind die Reduktion 

der Versauerung, die nachhaltige Bewirtschaftung der Küstenökosysteme und der 
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Fischbestände sowie die Ausweisung von Meeresschutzgebieten. Wissenschaftliche 

Erkenntnisse sollen erweitert und das Seerechtsübereinkommens als rechtliche Grundlage für 

den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere und Ozeane anerkannt werden. 

SDG 15: Leben an Land 

SDG 15 strebt den umfassenden Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung 

von Ökosystemen auf nationaler und internationaler Ebene an. Hierunter fallen Land und 

Binnensüßgewässer, Wälder und Boden. Darüber hinaus sollen der Verlust der biologischen 

Vielfalt beendet sowie bedrohte Arten geschützt werden. 

SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 

Dieses Nachhaltigkeitsziel thematisiert die Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung 

friedlicher, rechtstaatlicher und inklusiver Gesellschaften. Ziel sind daher leistungsfähige, 

rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen sowie politische 

Entscheidungsmechanismen, die bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ 

sind. Auch der öffentliche Zugang zu Informationen ist zu gewährleisten. 

SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

Dieses Nachhaltigkeitsziel fokussiert auf die Zusammenarbeit der Staaten. Insbesondere 

sollen die Länder des globalen Nordens die Länder des globalen Südens beim 

Kapazitätsaufbau für eine nachhaltige Entwicklung unterstützen, hierfür zusätzliche finanzielle 

Mittel bereitstellen und Investitionsfördersysteme einrichten. Hiermit wird eine der fünf 

Kernbotschaften aus der Präambel der 2030-Agenda direkt adressiert: Partnerschaft. 

 


